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Hinweise für die Planung und Feuerstätten-Abnahme durch den bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger

LEDA Gasgeräte ARCO, CARISMO, CARISMO Solo, CORNA Gas, ENCANTO und PLANO

können gemeinsam mit Lüftungsanlagen betrieben werden.

LEDA Gasgeräte ARCO, CARISMO, CARISMO Solo, CORNA Gas, ENCANTO und PLANO sind raumluftunabhängige Feuerstätten

Gasgeräte der Art C11, C31 oder C91 mit einer Flammenüberwachung und ohne Gebläse gelten als raumluftunabhängig  
(siehe ausdrücklichen Verweis der TRGI/Kommentar, Abschnitt 2.5.2.3[2]).

Raumluftunabhängige Gas-Feuerstätten ohne „x“-Kennzeichnung

Auch ohne die Zusatz-Kennzeichnung „x“ gelten diese Gasgeräte der Art C11, C31 oder C91 ohne Gebläse zusammen mit dem zugehörigen LAS als 
raumluftunabhängig (siehe ausdrücklichen Verweis der TRGI/Kommentar, Abschnitt 2.5.2.3[2]).

Verwendbarkeit bis zu einem Unterdruck von 50 Pa

Gemäß den übereinstimmenden Vorgaben der jeweiligen FeuVO[1], der TRGI[2] und der Beurteilungskriterien[4] des ZIV können damit LEDA Gasgeräte ARCO, 
CARISMO, CARISMO Solo, CORNA Gas, ENCANTO und PLANO zusammen mit dem zugehörigen LEDA-LAS bis zu einem Unterdruck von bis zu 50 Pa 
ohne weitere Sicherheitseinrichtung eingesetzt werden (siehe ausdrücklichen Verweis der TRGI/Kommentar, Abschnitt 2.5.2.3[2]).

Keine Anforderungen an Größe und Belüftung des Aufstellraums

Bei LEDA Gasgeräten ARCO, CARISMO, CARISMO Solo, CORNA Gas, ENCANTO und PLANO, Art C mit Flammenüberwachung und ohne Strömungssicherung 
sind keine Anforderung an die Größe des Aufstellraums bzw. die Belüftung des Aufstellraums gestellt - siehe Abschnitt 8.2.3. TRGI/Kommentar[3].

[1]  jew. FeuVO des Bundeslandes, dort § 4, Aufstellung von Feuerstätten, Gasleitungsanlagen, insbes. Absatz (2) gemeinsamer Betrieb von 
Feuerstätte und luftabsaugender Einrichtung

[2]  TRGI 2008, dort Abschnitt 2.5.2.3, Art C, Gasgerät mit Abgasabführung; die Verbrennungsluft wird über ein geschlossenes System dem Freien 
entnommen (raumluftunabhängig)

[3] TRGI 2008, dort Abschnitt 8.2.3, Anforderungen an den Aufstellraum bei Gas-Geräten Art C
[4] ZIV-Kriterien für die Beurteilung der Tauglichkeit und sicheren Benutzbarkeit von Feuerungsanlagen, 2008-05-26.
[5] Geräteprüfnorm EN 613, raumluftunabhängige Gasgeräte, Art C mit zugehörigem LAS
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